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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1813-391 „Helgoland mit Helgoländer Felssockel“  

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
a)   von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 
1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 
1170   Riffe 
1210   Einjährige Spülsäume 
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 
2110   Primärdünen 
2120   Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 
2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 
2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 
1190   Feuchte Dünentäler 
 
1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 
1365   Seehund (Phoca vitulina) 
 
b)   von Bedeutung: 
 
1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung der für Deutschland einmaligen Fels-, Klippen- und Riffsituation mit ineinander 
übergehenden charakteristischen Lebensraumtypen, Strukturen und Funktionen. 
Insbesondere zu erhalten sind die natürliche Dynamik im Bereich der Küstengewässer und 
der Küste in verschiedenen Ausprägungen sowie die weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnisse und Prozesse. 
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen 
und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegras- 
           wiesen) 
Erhaltung 

 der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und 
der Uferzonen, 

 der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässer-
verhältnisse und Prozesse, 

 der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. 
Riffen, Sandbänken und Watten, 

 der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
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1170   Riffe 
Erhaltung 

 natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch 
trockenfallender Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Kreide, Findlingen, 
Steinen und natürlichen Muschelbänken. 

 
1210   Einjährige Spülsäume  
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
Erhaltung 

 der natürlichen Überflutungen, 

 der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 

 der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 

 unbeeinträchtigter Vegetationsdecken. 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 
Erhaltung 

 der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen 
Strukturen und Funktionen, 

 der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

 der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten. 

 
2110   Primärdünen  
2120   Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 
2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 
2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 
Erhaltung 

 der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

 vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 

 der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 

 der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 

 der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 

 der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände, 

 der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 
Sonderstrukturen wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandflächen, 
Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflächen, 

 reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130), 

 von Dünenkomplexen und -strukturen mit Sanddorngebüschen (2160). 
 
2190   Feuchte Dünentäler 
Erhaltung 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

 der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. 
eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, 
Sandmagerrasen oder Heideflächen- und der Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, 
Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche, 

 der natürlichen dynamischen Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 

 der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 
Dünenbereichen, 

 der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 



Auszug aus:  
Gebietsspezifische Erhaltungsziele (gEHZ) für die gesetzlich geschützten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
flächengleiche Europäische Vogelschutzgebiete 
Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 11. Juli 2016 
Fundstelle: Amtsblatt für Schleswig Holstein. - Ausgabe Nr. 47, Seite 1033 

 

3 
 

 der nährstoffarmen Verhältnisse 

 feuchter und nasser Dünentäler, 

 der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des 
Grundwasserhaushaltes. 

 
 
1364   Kegelrobbe  
1365   Seehund  
Erhaltung 

 lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens einschließlich 
des Überlebens der Jungtiere, 

 naturnaher Meeresgewässer mit felsigen bzw. sandigen Küsten und 
Flachwasserzonen, 

 von störungsarmen Ruheplätzen, 

 von sehr störungsarmen Wurfplätzen in der Zeit von November bis Februar 
(Kegelrobbe), 

 einer artenreichen Fauna (Fische, Garnelen, Muscheln, Krabben u.ä.) als 
Nahrungsgrundlage. 

 
2.3. Ziele für die Art von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Art. Hierzu sind 
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 
Erhaltung 

 lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich 
des Überlebens der Jungtiere, 

 von naturnahen Küstengewässern, insbesondere von produktiven Flachwasserzonen 
bis 20 m Tiefe, 

 der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und 
Grundeln,  

 einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
 
 


